
 
 

Fachkundig 
beraten 

GROSSE STEUERPFLICHTIGE 

Was bedeutet das in der Praxis?



GROSSE STEUERPFLICHTIGE 
 

Erzielen Sie jährliche Einnahmen 
von über 50 Mio. EUR? 

Jedes Jahr veröffentlicht der Finanzminister bis 
zum 30. September die individuellen Angaben zu 
einigen Steuerpflichtigen, die in der 
Steuererklärung CIT-8 enthalten sind.  

Dies betrifft:  

– Organschaften,  

– Steuerpflichtige, die keine Organschaften 
sind, bei denen die im Steuerjahr erzielten 
Einnahmen den Gegenwert von 50 Mio. EUR 
übersteigen,  

sowie ab dem 1. Januar 2021 

– Immobiliengesellschaften (darunter auch 
solche, die zu Organschaften gehören).  

Die Angaben für 2020 wurden am 30. September 2021 
bekannt gegeben.  
 

Ich stehe auf der Liste der 
größten Steuerpflichtigen 
 

WAS MUSS ICH MACHEN? WAS DROHT MIR, WENN 
ICH DAS NICHT MACHE? 

Erstellung und Vorlage eines 
Berichts über die bei 
Handelsgeschäften angewandten 
Zahlungsfristen 

– Strafrechtliche Haftung: 
Geldbuße  

Vorlage eines Berichts über 
Unternehmen, die an dieser 
Immobiliengesellschaft, mittelbar 
oder unmittelbar, Anteile 
(Aktien), Beteiligungstitel oder 
Rechte von ähnlichem Charakter 
halten  
 

– Finanzstrafrechtliche Haftung  
 

– Verwaltungsstrafe von bis zu 1 

Mio. PLN 

Erstellung und Veröffentlichung 
von Informationen über die 
angewandte Steuerstrategie (gilt 
nicht für Immobiliengesellschaf-
ten) 
 

– Geldbuße bis zu 250.000 PLN 



GROSSE STEUERPFLICHTIGE 
 

Was können wir für Sie tun? 

Wir werden die Situation Ihres Unternehmens 
daraufhin analysieren, ob Informationen und 
Berichte erstellt werden müssen und welche 
praktischen Probleme damit verbunden sind.  

Wir werden helfen, interne Berichte zu erstellen 
und interne Verfahren zu erarbeiten, die es 
erlauben, zu überwachen, ob die 
Informationspflichten vollständig und fristgerecht 
erfüllt wurden. 

Was erhalten Sie? 
 

 
Eine Analyse der steuerlichen Risikobereiche sowie 

Empfehlungen für deren Minimierung. 

 
Ein wirksames Management des Risikos der Gesellschaft 

und des Risikos der persönlichen Haftung (finanzstrafrecht-

liche Haftung) wichtiger Mitarbeiter / Geschäftsführer. 

 Fertige Entwürfe von Berichten und Informationen. 

 
Unterstützung bei der Einführung interner steuerlicher 

Verfahren gemäß den Anforderungen des Steuerrechts. 

 
Fristgerechte Erfüllung der neuen Berichts- und 

Informationspflichten. 

 

Ihr Ansprechpartner 
 
 

MACIEJ WILCZKIEWICZ 
 
Tax Adviser (Poland) 
 
M     +48 696 566 909 
maciej.wilczkiewicz@roedl.com  

 

www.roedl.pl 
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